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Betreff: Landesstraßen Nr. 205 und Nr. L 5 in Hittisau; 

kurzfristige Straßensperre aus Anlass eines Kinderfaschingsumzuges am 21.02.2023 

 
 

V E R O R D N U N G  
 
I. 
 
Zur Abhaltung des Hittisauer Kinderfaschingsumzuges wird gemäß § 43 Abs. 1 lit. b  
Z 1 i.V.m. § 94b Abs. 1 lit. b StVO 1960 i.d.g.F. am Dienstag, den 13.02.2024, 
 
a) die L 5 vom Dorfplatz bis zur Kreuzung mit der L 205 (Kreuzung Windern), in der Zeit von 

13.00 bis 14.30.00 Uhr, und 
 
b) die L 205 von Kreuzung mit der L 5 (Kreuzung Windern) bis zur Kreuzung mit der 

Gemeindestraße „Banholz“, für die Dauer des Umzuges (ca. 15 min), im Zeitraum von 
14.00 bis 15.00 Uhr,  

 
für den gesamten Verkehr gesperrt.  
 
Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die L 205 und die Gemeindestraße in der Parzelle 
Rain. 
 
II. 
 
Verordnungen, die dieser Verordnung widersprechen, treten mit der Kundmachung dieser 
Verordnung außer Kraft. 
 
Der Bezirkshauptmann 
im Auftrag 
 
Karin Gehrer 
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Ergeht via V-Dok an: 
 
1. Organisationsleitung für die Ortsvereine Hittisau, z.H. Frau Christina Gmeiner, 

6952 Hittisau, Rain 174;  
 
zur gefälligen Kenntnisnahme mit dem Ersuchen, um ordnungsgemäße Kundmachung 
der Verordnung im Einvernehmen mit der Polizeiinspektion Hittisau und Straßenmeister 
Batlogg sowie in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Hittisau: 

 
a) Bei den oben angeführten Kreuzungsbereichen ist eine ausreichende Anzahl von rot-

weiß gekennzeichneten Absperrböcken aufzustellen. An diesen Absperreinrichtungen 
ist jeweils das Verbotszeichen „Fahrverbot (in beiden Fahrtrichtungen)“ anzubringen. 

b) Die Umleitung erfolgt über die L 205 und die Gemeindestraße in der Parzelle Rain 
und ist in beiden Fahrtrichtungen unter Verwendung des Hinweiszeichens 
„Umleitung“ mit entsprechender Pfeilrichtung ausreichend zu beschildern. 

c) Die unter lit. a) angeführten Bereiche sind mittels geeigneten Personen zu besetzen.  

d) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Straßensperre auf das 
unumgänglich notwendige Zeitausmaß einzuschränken ist. 

e) Vor Freigabe des Verkehrs hat der Antragsteller die Fahrbahn sowie die 
Straßenentwässerung entsprechend zu reinigen. 

f) Dem Land dürfen keine Kosten und Pflichten entstehen.  

g) Sollten Leiteinrichtungen oder Verkehrszeichen beschädigt werden, sind diese auf 
Kosten des Antragstellers durch das Land wieder herzustellen.  

h) Allenfalls erforderliche Maßnahmen auf Gemeindestraßen sind bei der Gemeinde 
Hittisau zu erwirken. 

i) Die notwendigen Beschilderungen sind durch den Antragsteller aufzustellen. 

j) Bei eventueller Verschmutzung der L 5 und L 205 ist nach Veranstaltungsende die 
Fahrbahn zu reinigen. 

k) Sämtliche (großräumige) Umleitungen und Beschilderungen sind durch den 
Veranstalter aufzustellen. Von der Straßenmeisterei kann keine Unterstützung 
zugesichert werde 

 
2. Amt der Landesregierung, Straßenbau Feldkirch 

zur gefälligen Kenntnisnahme 
 

3. Landespolizeidirektion, Landesleitzentrale, Bregenz 
zur gefälligen Kenntnisnahme mit dem Ersuchen, die Verkehrsbehinderung in der „TIK“ 
entsprechend zu verlautbaren. 



Seite 3 
 

4. Polizeiinspektion Hittisau 
zur gefälligen Kenntnisnahme mit dem Auftrag die ordnungsgemäße Kundmachung der 
Verordnung zu überwachen und während des Umzuges Verkehrsdienst zu versehen. Das 
Einvernehmen mit der Freiwilligen Feuerwehr ist herzustellen. 
 

5. Gemeindeamt Hittisau 
zur gefälligen Kenntnisnahme 
 

6. Bauhof Bersbuch, z.H. Straßenmeister Batlogg  
zur gefälligen Kenntnisnahme 
 

7. ÖBB-Postbus GmbH, Senderstraße 20, 6960 Wolfurt 
zur gefälligen Kenntnisnahme 
 

8. Landbus Bregenzerwald, 6863 Egg, Impulszentrum 1135 
zur gefälligen Kenntnisnahme  
 

9. Rettungs- und Feuerwehrleitstelle, 6800 Feldkirch, Florianistraße 1 
zur gefälligen Kenntnisnahme  
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